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aber auch Maßnahmen mit Fokus auf ganz bestimmte 
Förderbedarfe bezuschusst. Zu den Kernelementen dieser 
Maßnahmen gehören umfassende Informationen zu Be-
rufsfeldern, Interessenerkundung, Eignungsfeststellung/
Kompetenzfeststellung, Strategien zur Berufswahl- und 
Entscheidungsfindung, Hilfen zur Selbsteinschätzung 
von Neigungen und Fähigkeiten, Realisierungsstrategien 
sowie sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung. 
Der Zuschuss an die antragstellenden Maßnahmenträger 
umfasst bis zu 50% der förderfähigen Kosten. Im Jahr 
2018 hat die BA 52.093.000 € bei der Zweckbestimmung 
„Zuschüsse für Maßnahmen zur vertieften Berufsorien-
tierung für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbil-
denden Schulen“ verausgabt, rund 6,3 Mio. € mehr als 
im Jahr 2017.

Berufseinstiegsbegleitung (§ 49 SGB III)

Die Berufseinstiegsbegleitung ist eine Maßnahme, die 
bildungsgefährdeten Schülern und Schülerinnen eine 
individuelle Unterstützung bei der beruflichen Orien-
tierung bietet. Jugendliche können vom Besuch der 
Vorabgangsklasse an bis hin zum ersten halben Jahr in 
einem Berufsausbildungsverhältnis individuell beraten 
und unterstützt werden. Damit sollen das Erreichen eines 
Schulabschlusses, eine fundierte Berufswahlentschei-
dung und die Aufnahme sowie der Bestand eines Berufs-
ausbildungsverhältnisses positiv beeinflusst werden. Seit 
dem 01.04.2012 ist die Berufseinstiegsbegleitung als 
Regelinstrument der BA im § 49 SGB III verankert. Seit 
2015 stellt der Bund für die Berufseinstiegsbegleitung 
insgesamt rund eine Mrd. € in der Förderperiode 2014 
bis 2020 bereit, davon rund 500 Mio. € aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales sowie aus Mitteln der BA. Damit 

war die Finanzierung bis zum Schuljahr 2018/2019 ge-
sichert. Da die ESF-Förderperiode 2020 endet, steht das 
Instrument in vielen Bundesländern vor dem Aus. Die Ko-
finanzierung muss nun durch Dritte, vorzugsweise durch 
die Bundesländer selbst, gewährleistet werden. Mit Stand 
Januar 2020 haben sechs Bundesländer diese Kofinan-
zierung zugesagt, in zwei weiteren wird noch verhandelt. 
Der Bestand an Teilnehmenden stieg in den letzten Jah-
ren kontinuierlich und lag im Jahr 2018 mit 65.821 fast 
doppelt so hoch wie noch im Jahr 2012 (34.502). Rund 
59% der Teilnehmenden waren männlich und rund 70% 
der Begleitung fand an Hauptschulen bzw. für Haupt-
schüler/-innen statt und weitere 13% für Schüler/-innen, 
die nicht über einen Hauptschulabschluss verfügten. Im 
Jahr 2018 gab es 29.283 Austritte, davon befanden sich 
sechs Monate nach Austritt 36,3% in sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung, davon 27,1% in Ausbildung 
und 9,2% in sonstigen Beschäftigungsverhältnissen.

Förderung schwer zu erreichender junger 
Menschen (§ 16h SGB II)

Die FseJ-Förderung richtet sich an junge Menschen im 
Alter ab 15 und unter 25 Jahren, die Schwierigkeiten 
haben, die Anforderungen an eine erfolgreiche Integra-
tion in Arbeit oder Ausbildung zu erfüllen oder Sozialleis-
tungen nach SGB II zu beantragen oder anzunehmen. Die 
Schwierigkeiten müssen auf der individuellen Lebens-
situation der jungen Menschen beruhen. Die Maßnahme-
dauer orientiert sich an dem jeweiligen individuellen 
Bedarf der Geförderten. Am Ende der Förderung sollen 
konkrete Anschlussperspektiven bestehen und möglichst 
über Zielvereinbarungen verbindliche weitere Schritte 
festgehalten werden. Die Hinführung zur Beteiligung an 
Bildungsprozessen, in Regelangebote der Arbeitsförde-
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